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Die Chemie-Arbeitgeber begrüßen die Planungen der Bundesregierung zur Verein-
fachung der Fachkräfteeinwanderung.  
 
Um ein bedarfsgerechtes Arbeitsvolumen sicherzustellen, benötigen die Unterneh-
men der chemischen Industrie auch ausländische Fachkräfte. Der absehbare Fach-
kräftemangel bremst die Innovationsdynamik der Unternehmen. In den nächsten 
20 Jahren sinkt die Zahl der Erwerbspersonen in Deutschland um rund 1 Million auf 
gut 41 Millionen. Zur demografischen Entwicklung tritt der Trend zur Teilzeit: Beide 
Ursachen zusammen verringern das bestehende Arbeitsvolumen laut IW Köln im 
Zeitraum 2015 bis 2035 um 2,8 Prozent. 67 Prozent der Betriebe sehen nach einer 
DIHK-Umfrage ihre Innovationstätigkeit durch den Fachkräftemangel bereits heute 
eingeschränkt. Jedes zweite Unternehmen in Deutschland sucht laut Innovations- 
report des DIHK verstärkt im Ausland nach qualifizierten Mitarbeitern. 
 
Die Erwerbsmigration ist eine große Chance für die wirtschaftliche Zukunft Deutsch-
lands. Eine zu formalistische Haltung bei der Frage der Fachkräfteeinwanderung 
schadet der Wirtschaft und damit auch der Reputation Deutschlands. Um gute aus-
ländische Fachkräfte für die Arbeit zu gewinnen, dürfen die Hürden einer Migration 
nicht unüberwindbar sein. Aus diesem Grund sind praxisgerechte Anforderungen an 
die Gleichwertigkeitsprüfung ausländischer Qualifikationen zu stellen.  
 
Gemäß § 18 AufenthG-E dürfen künftig Ausländer mit Arbeitsvertrag und anerkann-
ter Qualifikation nach Deutschland einreisen. Hierfür muss die Gleichwertigkeit der 
Qualifikation festgestellt werden. Das Gesetz spricht von der „Feststellung der 
Gleichwertigkeit der beruflichen Qualifikation durch die zuständige Anerkennungs-
stelle“. Üblicherweise dürfte eine Sichtung entsprechender vom Antragsteller vorzu-
legender Unterlagen Voraussetzung sein. Im außereuropäischen Ausland existieren 
außer Bescheinigungen über Studienabschlüsse jedoch keine Zertifikate, die eine 
Qualifizierung, wie wir sie aus dem Ausbildungsabschluss kennen, belegen. Auch 
ohne den formellen Nachweis verfügen ausländische Fachkräfte über Qualifikatio-
nen, die in Deutschland dringend benötigt werden. 
 
Eine weitergehende Flexibilisierung des Gleichwertigkeitskriteriums ist deshalb not-
wendig, weil das mit dem Gesetz verfolgte Ziel sonst nicht erreicht werden kann. Un-
ternehmen können eine nicht nachgewiesene, aber behauptete Qualifikation mit ge-
eigneten Instrumenten leicht überprüfen. Hierfür bietet sich beispielsweise eine Ar-
beitsprobe an, mit der schnell erkennbar wird, ob die behauptete Qualifizierung vor-
liegt. 
 
Um das mit dem Gesetz verfolgte Ziel, offene Stellen mit Fachkräften zu besetzen, 
erreichen zu können, darf die Angst vor Missbrauch nicht der Kompass sein. 
Deutschland ist auf die Migration ausländischer Fachkräfte angewiesen. 
 
 


